
 
 
 
 
 
  
  

   
 

 

Niederschrift –Öffentlicher Teil- 
zur Sitzung des Gemeinderates 

Sitzungstermin: Freitag, 20.11.2009 

Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr 

Sitzungsende: 22:35 Uhr 

Ort, Raum: im Rathaus - Sitzungssaal 

Anwesend sind: 

1. Bürgermeister 

Fuchs, Rainer  

2. Bürgermeister 

Patalong, Peter  

3. Bürgermeister 

Vogel, Heiner  

Mitglieder des Gemeinderates 

Dürr, Helga  

Friedrich, Klaus  

Geulich, Robert  

Hauck, Volker  

Hesselbach, Eva-Maria  

Hesselbach, Robert  

Hofstätter, Klaus  

Kasper-Schlottner, Monika  

Kuhn, Melanie  

Nüßlein, Josef  

Pohly, Josef  

Scheckenbach, Bernhard  

Wolf, Detlef  



Wolf, Doris Ab 19.35 Uhr 

Verwaltung 

Ditzel, Herbert  

Rössler, Erich  

Schmitt, Roland  

Zahn, Gerhard  

 

Entschuldigt fehlen: 

Mitglieder des Gemeinderates 

Dietsch, Reinhold  

Herzel, Rolf F.  

Neuhöfer, Manfred  

Riedl, Detlev  
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T A G E S O R D N U N G: 
 
A) ÖFFENTLICHER TEIL 
 
 1   Ausbau und Verlegung der Rothofer Straße 

Vorstellung und Abstimmung über die geänderte Planung im Bereich der Ortseinfahrt zum "Unteren 
Rothof" 
Vorlage: BV/105/2009 

  
 2   Regionaler Planungsverband Würzburg 

Fortschreibung des Regionalplanes der Region Würzburg betreffend 
Kapitel B III " Land- und Forstwirtschaft" 
Anhörungsverfahren mit Einbeziehung der Öffentlichkeit 
Vorlage: BV/104/2009 

  
 3   Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung für die öffentliche Entwässerungsanlage 

der Gemeinde Rottendorf vom 10. Dezember 1997 
Vorlage: K/037/2009 

  
 4   Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wassergabesatzung vom 10. De-

zember 1997 
Vorlage: K/038/2009 

  
 5   Freiwillige Feuerwehr Rottendorf 

Jahresbericht 2008 
Vorlage: ÖSuO/008/2009 

  
 6   Beginn und Ablauf des Neujahrsempfangs ab 2010 

Vorlage: ÖSuO/009/2009 
  
 7   Neuerlass der Satzung über die gemeindlichen Bestattungseinrichtungen sowie der Gebührensatzung 

zur Satzung über die gemeindlichen Bestattungseinrichtungen (Änderungen wegen neuem Urnen-
grabfeld) 
Vorlage: GL/044/2009 

  
 8   Behandlung der Niederschrift über die örtliche Prüfung der Jahresrechnung 2007 

Vorlage: FV/012/2009 
  
 9   Staatl. Rechnungsprüfungsstelle des Landratsamtes Würzburg 

Bericht über die überörtliche Prüfung der Kasse der Gemeinde Rottendorf 
Vorlage: FV/013/2009 

  
 10   Sonstiges 
  
 10.1   Informationen für den Gemeinderat 
  
 10.2   Fragen aus dem Gemeinderat 
  
 10.3   Fragen aus der Bürgerschaft 
  
 
Der Vorsitzende begrüßte die Damen und Herren des  Gemeinderates sowie die erschienenen Zuhörerin-
nen und Zuhörer. Er stellte fest, dass die Sitzung ordnungsgemäß, d. h. form- und fristgerecht geladen wur-
de und der Gemeinderat beschlussfähig ist. 
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1 Ausbau und Verlegung der Rothofer Straße 
Vorstellung und Abstimmung über die geänderte Planung im Bereich der 
Ortseinfahrt zum "Unteren Rothof" 
Vorlage: BV/105/2009 

 
Sachverhalt: 
Nach einer kurzen Einleitung durch den Vorsitzenden wurde von der Verwaltung folgender Sachverhalt 
erläutert. 
 
Entsprechend dem Gemeinderatsbeschluss vom 16. Oktober fand am 27. Oktober 2009 eine Bespre-
chung mit der Regierung von Unterfranken unter Beteiligung des staatlichen Bauamtes statt. Ziel dieses 
Termins war es, die Möglichkeiten einer Planänderung im Bereich der Ortseinfahrt zum „Unteren Rothof“ 
unter Einhaltung der Fördervoraussetzungen zu erörtern. Die neue Trassenführung soll so gestaltet werden, 
dass das Grundstück Flurnummer 5268 nicht von der Baumaßnahme betroffen und gleichzeitig durch 
entsprechende Straßenführung eine Geschwindigkeitsreduzierung erreicht wird. Von den Behördenvertre-
tern wurde vorgeschlagen, den südlichen Kurvenradius zu vergrößern und den nördlichen Radius zu ver-
kleinern. Mit der dadurch entstehenden S-förmigen Kurve wird die Fahrbahn verschwenkt und berührt nicht 
mehr das Grundstück Flurnummer 5268. Die durch diese Maßnahme entstehende Geschwindigkeitsredu-
zierung reicht aus, um auf das ursprünglich geplante Baumtor verzichten zu können. Die oben beschriebe-
nen Maßnahmen werden planerisch umgesetzt und vor der Gemeinderatssitzung mit dem staatlichen 
Bauamt nochmals abgestimmt. Diese Abstimmungen haben zwischenzeitlich stattgefunden. Die vorliegen-
de Planung entspricht den Ansprüchen der Förderung. 
 
Bei der anschließenden Diskussion im Gemeinderats machte der Sprecher der SPD-Fraktion deutlich, dass, 
einer Planung die nicht die Interessen der Autofahrer, Fahrradfahrer und Fußgänger gleichermaßen be-
rücksichtigt von Seiten der SPD nicht zugestimmt werden könne. Die vorliegende Planung genügt diesen 
Ansprüchen nicht. Ein weiterer Gemeinderat kritisierte das durch die Neugestaltung entfallene Baumtor am 
Ortseingang und bat dieses wieder aufzunehmen. Als Ersatz für dieses, so Bürgermeister Fuchs, könne die 
Fläche der ehemaligen Straße begrünt werden. Der Gemeinderat fasste dann folgenden  
 
Beschluss:  
Der geänderten und vorgestellten Planung erteilt der Gemeinderat seine Zustimmung. 
 
Abstimmungsergebnis:  11 gegen 6 Stimmen 
 
 
2 Regionaler Planungsverband Würzburg 

Fortschreibung des Regionalplanes der Region Würzburg betreffend 
Kapitel B III " Land- und Forstwirtschaft" 
Anhörungsverfahren mit Einbeziehung der Öffentlichkeit 
Vorlage: BV/104/2009 

 
Sachverhalt:  
Der Regionalplan der Region Würzburg soll durch die Neufassung des Kapitels B III „Land- und Forstwirt-
schaft“ geändert werden. Bürgermeister Fuchs erläuterte kurz die wesentliche Ziele und Grundsätze der 
Planänderung. Die Gemeinde Rottendorf nimmt die Änderung des Regionalplanes zur Kenntnis. 
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3 Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung für die öffentliche 
Entwässerungsanlage der Gemeinde Rottendorf vom 10. Dezember 1997 
Vorlage: K/037/2009 

 
Sachverhalt:  
Der Ausschuss Hauptverwaltung und Finanzen hat sich in seiner Sitzung am 12. Oktober 2009 mit der mehr-
jährigen Gebührenkalkulation für die Abwasserbeseitigung befasst. Hierzu lag die aktualisierte 3-jährige 
Kalkulation der „Röder Kommunalberatung GmbH“ vor. Nach dieser Kalkulation würden sich folgende 
neue Gebührensätze ergeben: 
 
 Schmutzwassergebühr  1,61 €/m³ (bisher: 1,46 €/m³) 
 Niederschlagswasser  0,49 €/m² (bisher: 0,48 €/m²) 
 
Vom Ausschuss wurde eine Anhebung der Abwasserbeseitigungsgebührensätze beschlossen und dem Ge-
meinderat einstimmig empfohlen, die Abwassergebühren für 
 
  a) Schmutzwasser auf  1,55 €/m³ 
  b) Niederschlagswasser auf 0,49 €/m² anzuheben. 
 
Beschluss:  
Auf Grund von Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in der derzeit gültigen Fassung 
erlässt die Gemeinde Rottendorf folgende 
 

S A T Z U N G 
 

§ 1 
 

Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Gemeinde Rottendorf vom 10. De-
zember 1997 wird wie folgt geändert: 
 
 § 11 Buchstaben a) und b) erhalten folgende Fassung: 
 
 a) den Schmutzwasseranteil   1,55 Euro/m³ 
  (§ 10 Abs. 1 Buchst. a)) 
 
 b) den Niederschlagswasseranteil   0,49 Euro/m² 
  (§ 10 Abs. 1 Buchst. a)) 
 

§ 2 
 

 Diese Satzung tritt am 01. Januar 2010 in Kraft. 
 
Abstimmungsergebnis:  Einstimmig 
 
 
4 Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wassergabesat-

zung vom 10. Dezember 1997 
Vorlage: K/038/2009 

 
Sachverhalt:  
Der Ausschuss Hauptverwaltung und Finanzen hat sich in seiner Sitzung am 12. Oktober 2009 mit der 
mehrjährigen Gebührenkalkulation für die Wasserversorgung befasst. Hierzu lagen als Arbeitsgrundlage 
die aktualisierte Kalkulation der „Röder Kommunalberatung GmbH“ vor. In einem ausführlichen Schreiben 
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wurde der Sachverhalt dargestellt. 
Mit dem Jahr 2010 beginnt ein neuer, wiederum dreijähriger, Kalkulationszeitraum. Die Benutzungsge-
bührensätze wären dann entsprechend anzupassen. Bei der letzten Kalkulationsperiode hätte der Gebüh-
rensatz für die Wasserversorgung auf 2,00 €/m³ angehoben werden müssen. Die Gemeinde Rottendorf 
hat den früheren Gebührensatz unverändert beibehalten, sodass hier eine Unterdeckung aus politischen 
Gründen in Kauf genommen wurde. Die entstandenen Fehlbeträge für die Jahre 2007 bis 2009 wurden 
ausgegliedert. 
Nach der vorliegenden neuen Kalkulation müsste der Benutzungsgebührensatz von bisher 1,87 €/m³ auf 
1,97 €/m³ angehoben werden. 
Es wurde angeregt die durchschnittlichen Arbeiterlöhne für den Kalkulationszeitraum um ca. 5.000,00 € zu 
senken. Damit würde sich der kalkulierte neue Gebührensatz auf 1,95 €/m³ reduzieren. 
Von der Verwaltung wurde vorgetragen, dass die Grundgebühren (Zählermieten) in der Wasserversorgung 
durch die Umrechnung von DM auf Euro ungerade sind. Es sollten deshalb bei einer Satzungsänderung die 
Beträge angepasst werden. Es wurden folgende neue Grundgebührensätze vorgeschlagen: 
 

Bei Verwendung eines Wasserzählers mit Nenndurchfluss 
bis 2,5 m³/h 6,00 € (bisher 6,14 €) 
bis 6,0 m³/h 12,00 € (bisher 12,27 €) 
bis 10,0 m³/h 24,00 € (bisher 24,54 €) 
bis 15,0 m³/h 36,00 € (bisher 35,79 €) 
über 15,0 m³/h 200,00 € (bisher 178,95 €) 
 
 
Bei der Verwendung eines Bauwasserzählers oder sonstigen beweglichen Wasserzählers beträgt die 
Verbrauchsgebühr bisher 2,38 €/m³. Der Ausschuss sprach sich für eine Anhebung auf 2,50 €/m³ aus. 
 
Der Ausschuss hat dem Gemeinderat einstimmig empfohlen, die Gebührensätze wie vorstehend angege-
ben zu erhöhen. 
 
Beschluss:  
Auf Grund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 04. Februar 1977 (BayRS 2024-1-I) in der derzeit gültigen Fassung erläßt die Gemeinde 
Rottendorf folgende 
 
 

S A T Z U N G 
 

§ 1 
 
Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung vom 10. Dezember 1997 in der Fassung 
vom 01. Dezember 1998 wird wie folgt geändert: 
 
§ 9 a Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 
(2) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit Nenndurchfluss 
 

bis 2,5 m³/h  6,00 € 
bis 6,0 m³/h  12,00 € 
bis 10,0 m³/h  24,00 € 
bis 15,0 m³/h  36,00 € 
über15,0 m³/h  200,00 € 
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§ 10 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
 
(3) Die Gebühr beträgt 1,95 € pro Kubikmeter entnommenen Wassers. 
 
§ 10 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 
 
(4) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Wasserzähler verwendet, so beträgt die 

Gebühr 2,50 € pro Kubikmeter entnommenen Wassers. 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2010 in Kraft. 
 
Abstimmungsergebnis:  Einstimmig 
 
 
5 Freiwillige Feuerwehr Rottendorf 

Jahresbericht 2008 
Vorlage: ÖSuO/008/2009 

 
Sachverhalt:  
Gemäß § 13 der gemeindlichen Satzung für die Freiwillige Feuerwehr wurde die Gemeinde vom Kom-
mandanten im Jahresbericht über den Stand der Freiwilligen Feuerwehr als öffentliche Einrichtung unter-
richtet. 
Allen Gremiumsmitgliedern lag zu diesem Tagesordnungspunkt der ausführliche Jahresbericht des 
1. Kommandanten in schriftlicher Form vor. In diesem Bericht wird auch über den aktuellen Personalstand 
der Mannschafts- und Führungsdienstgrade, die Aus- und Fortbildungen sowie die Einsätze und die Zahl 
der Feuerwehrdienstleistenden berichtet. 
 
Kommandant Roland Schmitt erläuterte anhand einer Präsentation dem Gremium nochmals die verschie-
denen Aufgabengebiete und das Ausbildungsspektrum in einer Freiwilligen Feuerwehr. 
Im Einzelnen wurden die unterschiedlichsten Lehrgänge auf Landkreisebene und die Angebote der Staatli-
chen Feuerwehrschule aufgezeigt. 
Die vielen Tätigkeiten und Maßnahmen zum Erhalt der ständigen Einsatzbereitschaft verdeutlichte der 
Kommandant und brachte Beispiele der praktischen Ausbildung auch in speziellen Bereichen wie z. B. 
dem Gefahrgutzug der Deutschen Bahn oder der effektiven Löschmethoden durch Schaummitteleinsatz 
oder mittels Hohlstrahlrohre. 
 
Auf dem Gebiet des vorbeugenden- und des abwehrenden Brandschutzes sowie der Menschen- und Tier-
rettung, in der technischen Hilfeleistung aber auch in Sachen Umweltschutz war und ist die Freiwillige Feu-
erwehr Rottendorf tätig, so der Kommandant. 
 
Auch auf die Neubeschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges im Jahr 2008 und die Erstellung von acht 
Parkplätzen wurde eingegangen. Den Einbau der beschafften Abgasabsauganlage sowie der notwendi-
gen elektrischen Anschlüsse wie auch der Luftleitungen geschah durch Eigenleistung der Feuerwehrdienst-
leistenden. 
 
Ebenfalls berichtete der Kommandant über den ersten Spatenstich und die Grundsteinlegung mit Richtfest 
für die Erweiterung und Sanierung des Feuerwehrgerätehauses im Jahr 2009. Er informierte den Gemein-
derat über den Stand und den Fortschritt der Baumaßnahmen. 
 
Bürgermeister Rainer Fuchs dankte den Kommandanten, Gruppenführern und Gerätewarten für ihren ver-
antwortungsvollen Dienst und allen Feuerwehrdienstleistenden für ihre stete Einsatzbereitschaft zum Wohle 
Aller. 
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Ein weiterer Dank des Bürgermeisters galt der Vorstandschaft des Feuerwehrvereins für die gute Zusam-
menarbeit in vielerlei Hinsicht. 
 
 
6 Beginn und Ablauf des Neujahrsempfangs ab 2010 

Vorlage: ÖSuO/009/2009 
 
Sachverhalt: 
Der Vorsitzende erläuterte, dass seit Einführung des Neujahrsempfanges vor 17 Jahren der Ablauf nicht 
mehr verändert wurde. 
Immer am dritten Sonntag im Januar lädt die Gemeinde zu einem Neujahrsempfang um 10.00 Uhr in die 
EN-Halle ein. Nach kurzer Begrüßung durch den Bürgermeister finden die Ehrungen statt. Danach noch 
ein kurzes Grußwort bzw. die Neujahrsansprache. Die Verwaltung übernahm bisher immer den Aus-
schank. 
 
Bereits im Ausschuss wurde über die Möglichkeiten einer Neugestaltung des Neujahrsempfangs beraten. 
Von einem Ausschussmitglied wurde herausgestellt, dass doch das eigentliche Ziel des Neujahrsempfangs 
die Kommunikation der Bürgerinnen und Bürger sein sollte und nicht so viele Ehrungen. Es wurde der Vor-
schlag gemacht, evtl. den Empfang am Nachmittag oder am Abend zu beginnen. 
 
Einige Mitglieder des Ausschusses bemängelten den bisherigen Beginn um 10.00 Uhr. 
In einer längeren und ausführlichen Diskussion wurde über diverse Möglichkeiten zum Ablauf von Ehrun-
gen und Ansprachen beim Neujahrsempfang nachgedacht. Es wurden viele Argumente der unterschied-
lichsten Varianten ausgetauscht. 
 
Dem Gemeinderat wurde vorgeschlagen, den Neujahrsempfang ab dem Jahr 2010 in veränderter Form 
durchzuführen. Beginn sollte um 17.00 Uhr sein. Die Ehrungen sollten nicht länger als max. 1 Stunde dau-
ern. Nach kurzer Pause könnte der Neujahrsgruß des Bürgermeisters kommen und ab ca. 18.30 Uhr die 
Möglichkeit der Kommunikation unter den anwesenden Bürgerinnen und Bürgern. 
 
Der Bürgermeister betonte, dass der Neujahrsempfang eine gute Gelegenheit ist, einigen Personen und 
den Sportlern die Ehrungen zu überreichen. Bei der bisherigen Regelung wird es bis zur Mittagszeit immer 
sehr knapp, um auch ausreichend Zeit für die Gespräche untereinander zu haben. 
 
Abstimmungsergebnis:  Einstimmig 
 
Beschluss: 
Nach kurzer Diskussion wurde beschlossen, dass der Neujahrsempfang der Gemeinde Rottendorf im Jahr 
2010 am dritten Sonntag im Januar in der EN-Halle stattfindet. 
Beginn ist um 17.00 Uhr. 
 
Abstimmungsergebnis:  Einstimmig 
 
Weiterhin wurde beschlossen, die Bewirtung durch einen örtlichen Servicebetrieb ausrichten zu lassen. 
 
Abstimmungsergebnis:  16 gegen 1 Stimme 
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7 Neuerlass der Satzung über die gemeindlichen Bestattungseinrichtungen sowie 
der Gebührensatzung zur Satzung über die gemeindlichen Bestattungseinrich-
tungen (Änderungen wegen neuem Urnengrabfeld) 
Vorlage: GL/044/2009 

 
Sachverhalt:  
Beide Satzungen müssen auf die neue Bestattungsmöglichkeit im Bereich des Urnengrabfeldes angepasst 
werden.  
Ferner wurde in § 32 Abs. 2 der Satzung eine sog. Genehmigungsfiktion, die sich aus den Vorschriften 
der EU-Dienstleistungsrichtlinie ergibt, mit eingebaut. 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit sollen die beiden Satzungen nicht geändert, sondern neu erlassen wer-
den.  
Die geänderten Satzungs-Entwürfe lagen den Gemeinderatsmitgliedern vor und wurden von der Verwal-
tung im Einzelnen erläutert. Angeregt wurde auch, nochmals über eine Beschriftung des Gedenksteines 
nachzudenken. Bürgermeister Fuchs informierte, dass ein Rottendorfer Ehepaar 1.000,- € für die Anbrin-
gung eines Gedichtes von Heinrich Heine spenden will. Hierüber soll der Kulturausschuss beraten. 
 
Beschluss:  
Der Gemeinderat erteilt den in Fotokopie beigefügten Satzungen seine Zustimmung. 
 
Abstimmungsergebnis:  Einstimmig 
 
 
8 Behandlung der Niederschrift über die örtliche Prüfung der Jahresrechnung 

2007 
Vorlage: FV/012/2009 

 
Sachverhalt:  
Der Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Rottendorf hat in der Zeit vom 27.01.2009 mit 
31.03.2009 in mehreren Sitzungen die Jahresrechnung der Gemeinde Rottendorf geprüft. Am 27. Okto-
ber 2009 wurde die Niederschrift über die örtliche Prüfung des Jahres 2007 vorgelegt. Der Prüfungsbe-
richt wurde dem Gemeinderat vollinhaltlich zur Kenntnis gegeben. 
Die Verwaltung nimmt zu den Textziffern wie folgt Stellung: 

 Der Ausschuss weist auf mögliche Übermittlungsfehler zwischen Landratsamt, Finanzamt und Ge-
meinde bei der Übermittlung von Grundsteuermessbeträgen hin. Es soll im Hauptausschuss geprüft 
werden, ob es EDV-technische Möglichkeiten gibt die Finanzverwaltung über den Erwerb von 
Grundstücken, über Baufallanzeigen, Fertigstellungen, Zuzüge etc. zu informieren. 

 Der Vorschlag des Rechnungsprüfungsausschusses künftig bei Vermietungen (Wohnun-
gen/Objekte) angemessene Kautionen zu verlangen, wird ebenfalls im Hauptausschuss behan-
delt. 

 Gleiches gilt für die Entscheidung zur Verwendung der zweckgebundenen Rücklage für das 
Sportzentrum im Grasholz in Höhe von 37.000,- €. 

 Die vom Ausschuss vorgeschlagene Installation einer Brandmeldeanlage im Archiv, soll im Zu-
sammenhang mit dem evt. Einbau eines Aufzuges im Rathaus nochmals diskutiert werden. 

 Weil die Beschaffung von Büromaterial in Würzburg unwirtschaftlich ist, schlägt der Ausschuss 
vor, örtliche Bieter zu berücksichtigen. Dies wurde von der Verwaltung zugesagt, soweit die An-
gebote wirtschaftlich vergleichbar sind. 

 Über die Höhe der Sach- und Geldgeschenke beim Neujahrsempfang soll ebenfalls der Haupt-
ausschuss noch einmal beraten. 

 Bezüglich der Wasserentnahme aus dem Brunnen des ehem. Wasserhauses wurde der Neuab-
schluss von Verträgen mit zukünftigen Nutzern angeregt. 
Aus dem Brunnen in Rothof sollte mehr Wasser entnommen werden, um die Brunnenschüttung auf-
rechtzuerhalten. 

Sitzung des Gemeinderates am 20.11.2009 Seite 9/11 



 Die Anregung in der Bauverwaltung eine Gewährleistungsliste (chronoligisch) für alle Baumaß-
nahmen zu führen wurde aufgegriffen und zugesichert. Auch soll der Bauausschuss an Abnahmen 
beteiligt werden. 

 Kritisiert wurde, dass nach Auskunft der Kindergartenleitung kleinere bauliche Mängel vom Bau-
hof nicht zeitgerecht behoben werden. Auf regelmäßige Begehungen der gemeindeeigenen Ge-
bäude durch den Bauhof wurde hingewiesen. 

 Lob sprach der Rechnungsprüfungsausschuss den Mitarbeiterinnen im Bürgerbüro für das freundli-
che Auftreten aus. Durch entsprechende Hinweisschilder sollen die Kunden informiert werden, 
dass vertrauliche Anliegen im Nebenzimmer besprochen werden können. 

 Das vom Rechnungsprüfungsausschuss gewünschte Inhouse-Seminar zum Thema „Erschließungs- 
und Ausbaubeiträge“ wird organisiert. 

 Die Anlage 2 des Berichtes zum Thema Baumaßnahme Schule wird zunächst dem Architekten zur 
Stellungnahme zugeleitet. 

 
Abschließend stellte der Ausschuss fest, dass der Gesamteindruck hinsichtlich Aufgabenerfüllung, Haus-
haltsvollzug und Aktenführung nach wie vor sehr positiv ist. 
 
Beschluss:  
Der Bericht zur örtlichen Rechnungsprüfung der Jahresrechnung 2007 wird zur Kenntnis genommen. 
Die vorgetragenen Prüfungserinnerungen werden beachtet. 
 
Abstimmungsergebnis:  Einstimmig 
 
 
9 Staatl. Rechnungsprüfungsstelle des Landratsamtes Würzburg 

Bericht über die überörtliche Prüfung der Kasse der Gemeinde Rottendorf 
Vorlage: FV/013/2009 

 
Sachverhalt:  
Am 15.09.2009 wurde durch die Staatliche Rechnungsprüfungsstelle des Landratsamtes Würzburg die 
überörtliche Prüfung der Kasse der Gemeinde Rottendorf durchgeführt. Der Bericht der Rechtsaufsichtsbe-
hörde wurde mit Schreiben vom 23.10.2009 vorgelegt. 
Die Prüfung wurde mit einer Bestandsaufnahme der Kasse der Gemeinde Rottendorf eingeleitet. Diese 
ergab Übereinstimmung. Das Schwergewicht der Prüfungstätigkeit lag auf materiellem Gebiet. Auch auf 
die fachliche Beratung des Personals wurde besondere Aufmerksamkeit gelegt. 
Prüfungserinnerungen haben sich keine ergeben. Als Prüfungsergebnis wird festgestellt: „Die Aufgaben der 
Finanzverwaltung werden ordentlich und gewissenhaft erledigt. Die Kassenlage war zum Prüfungszeit-
punkt günstig.“ 
Dem Gemeinderat wird der Bericht vollinhaltlich zur Kenntnis gegeben. 
 
Beschluss:  
Der Bericht über die überörtliche Rechnungsprüfung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Abstimmungsergebnis:  Einstimmig 
 
 
10 Sonstiges 
 
10.1 Informationen für den Gemeinderat 
 

 14 Personen sind bereit im Partnerschaftskomitee mitzuarbeiten, um die Lücke nach dem Tod von 
Frau Dr. König zu schließen. 

Sitzung des Gemeinderates am 20.11.2009 Seite 10/11 



 Im Rahmen der Seniorenpolitischen Umfrage kamen 773 Fragebögen ausgefüllt zurück, die nun 
ausgewertet werden. 

 Der Kindergarten „Am Bremig“ ist sowohl im laufenden Jahr, wie auch im nächsten Kindergarten-
jahr voll belegt. Im Kindergarten „Am Marienheim“ ist die Krippe z. Zt. voll belegt, im Kindergar-
ten sind 10 Plätze frei, 2010/11 sind noch ca. 20 Kindergartenplätze frei. 

 Die 6. Flächennutzungsplan-Änderung der Stadt Dettelbach (Photovoltaik.Solarpark Schnepfen-
bach) wurde zur Kenntnis genommen. 

 Die Gemeinde Gerbrunn teilt mit, dass im Bereich der Eichendorffschule umfangreiche Instandset-
zungsarbeiten für die energetische Sanierung notwendig sind. Nach Abzug des Zuschusses im 
Rahmen des Konjunkturpaketes II in Höhe von 992.400,- €, verbleiben Kosten von ca. 400.000,- 
€ für die Sanierung von Flachdach und Fenster und 550.000,- € für die Erneuerung der Lüftungs-
anlage im Schwimmbad und in der Turnhalle, die im Rahmen der Verbandsumlage ab 2011 um-
gelegt werden.  

 Das Staatliche Bauamt Würzburg teilt mit, dass die anteiligen Kosten für die Oberbauverstärkung 
im Bereich der Brückenauffahrt im Gewerbegebiet 11.406,74 € betragen. Geschätzt waren ca. 
8.500,- €. 

 Gekauft wurde für den Bauhof ein Minibagger von der Fa. Zeppelin für 24.073,50 €. Über einen 
Lader wird noch verhandelt. 

 
 
10.2 Fragen aus dem Gemeinderat 
 

 Ein Gemeinderat beklagte, dass im Bereich der WÜ 28 noch immer die Markierungen nicht voll-
ständig sind. 

 Auf Befragen erklärte der Bürgermeister, dass über einen Ankauf der Mitte des Jahres im Garten 
des Wasserschlosses ausgestellten Kunstgegenstände erst entschieden wird, wenn die weitere 
Planung bekannt ist.  

 Für das laufende Volksbegehren „Nichtraucherschutz“ wurden die Öffnungszeiten im Rathaus er-
weitert und auch am Sonntag ist stundenweise geöffnet. 

 Obwohl der Zebrastreifen am Würzburger Kreisel noch nicht aufgebracht war, sprach sich die 
Polizei dafür aus, die Hinweisschilder nicht abzuhängen. 

 Vor Durchführung der beschlossenen Straßenrenovierungen werden die Anlieger schriftlich infor-
miert. 

 
 
10.3 Fragen aus der Bürgerschaft 
 
Keine Wortmeldungen. 
 
 
 
 
Der Vorsitzende 
 
 
 
 
Rainer Fuchs, 1. Bürgermeister 
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G E B Ü H R E N S A T Z U N G 
 

zur Satzung über die gemeindlichen Bestattungseinrichtungen  
 
 

 
 
 
 
Die Gemeinde Rottendorf erlässt aufgrund der Art. 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes und  
Art. 20 des Kostengesetzes folgende 
 
 
 
 

 

G E B Ü H R E N S A T Z U N G 

 
zur Satzung über die gemeindlichen Bestattungseinrichtungen 

 
 

 
T E I L   I 

 
ALLGEMEINE  BESTIMMUNGEN 

 
 

§ 1 
 

Gebührenpflicht 
 

Die Benutzung des Friedhofes der Gemeinde Rottendorf und seiner Einrichtungen für die Bestattung 
ist gebührenpflichtig. 
 

 
§ 2 

 
Gebührenarten 

 
(1) Für die Inanspruchnahme der gemeindlichen Bestattungseinrichtungen erhebt die Gemeinde fol-

gende Gebühren: 
 
a) Grabgebühren (§ 5) 
b) Bestattungsgebühren (§ 6) 
c) sonstige Gebühren (§ 7) 
 

(2)  Für Leistungen, für die in dieser Gebührensatzung keine Gebühren vorgesehen sind, kann die 
Gemeinde gesonderte Vereinbarungen über die Höhe und die Erstattung der Gebühren treffen. 
 

(3) Über die Gebühren ergeht ein Gebührenbescheid der Gemeinde. Die Gebühren sind im voraus zu 
entrichten oder hinreichend sicherzustellen. Die Gemeinde kann in Höhe der geschuldeten Ge-
bühren und Auslagen die Abtretung von Ansprüchen verlangen, die den Erben oder Auftragge-
bern aus Anlass des Sterbefalles aus Sterbe- oder Lebensversicherungen zustehen. 
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§ 3 
 

Gebührenschuldner 
 

(1) Zur Zahlung der Gebühren ist verpflichtet: 
 
 a) wer zur Tragung der Bestattungskosten gesetzlich verpflichtet ist, 
 b) wer die Durchführung der Bestattung beantragt, 
 c) wer die Kosten veranlasst hat, 
 d) derjenige, in dessen Interesse die Kosten entstanden sind. 
 
(2)  Zur Zahlung der Grabgebühren ist der Inhaber des Grabnutzungsrechtes verpflichtet. 
 
(3)  Mehrere Zahlungspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 

 
§ 4 

 
Entstehen und Fälligkeit der Gebühren 

 
(1)  Die Gebührenpflicht entsteht: 
 
  a) für die Grabgebühren (§ 5) 
 

mit der Einräumung des Benutzungsrechtes an einer Grabstätte als Gesamtbetrag für die Dauer     
der Ruhefrist. 
 
In Fällen, in denen die Ruhefrist einer zu bestattenden Leiche oder Urne über die Zeit hinaus-
reicht, für die das Recht an der Grabstätte läuft, sind die Gebühren für die Zeit vom Ablauf des 
Benutzungsrechtes bis zum Ablauf der neuen Ruhefrist, im Voraus zu entrichten. 
 

 b) für die Bestattungsgebühren (§ 6) 
 
  mit Durchführung der Bestattung. 
 

 c) für die sonstigen Gebühren 
 
   mit der Inanspruchnahme der jeweiligen Leistung, bzw. mit der durchgeführten Amtshand-
   lung. 
 
(2) Die Gebühren werden nach Zustellung des Bescheides fällig. 
 
(3) Der Anspruch auf Ersatz von Auslagen wird fällig mit deren Entstehung. 
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T E I L   II 
 

DIE GEBÜHREN IM EINZELNEN 
 

 
§ 5 
 

Grabgebühren 
 

Die Grabgebühren betragen: 
 
1. für ein Einzelgrab 24,-- Euro/Jahr 
2. für ein Familiengrab mit 2 Grabstellen 47,-- Euro/Jahr 
3. für ein Familiengrab mit 3 Grabstellen 70,-- Euro/Jahr 
4. für ein Urnengrab in Abteilung III (Parkfriedhof) 20,-- Euro/Jahr 
5. für ein Urnengrab in Abteilung V (Urnengrabfeld) 15,-- Euro/Jahr 
6. für eine Grabkammer 29,-- Euro/Jahr 
7. für eine Urnennische im Urnenhaus 40,-- Euro/Jahr 
 

§ 6 
 

Bestattungsgebühren 
 

(1)  Die Gebühren für die Grabherstellung (Aushebung, Schließung des Grabes, Erdabfuhr) bzw. das 
Öffnen und Schließen der Urnennische sowie des Urnengrabes in Abt. V betragen: 
 
a) bei einer Grabtiefe von 2,40 m (Tiefgrab) 300,-- Euro 
b) bei einer Grabtiefe von 1,80 m (Normalgrab) 225,-- Euro 
c) bei einer Grabtiefe von 0,80 m – 1,30 m (Kindergrab) 120,-- Euro 
d) bei einer Grabtiefe von 0,80 m (Urnengrab in Abt. III) 100,-- Euro 
e)  bei einer Grabkammer 150,-- Euro 

  f) bei einer Urnennische 80,-- Euro 
  g) für ein Urnengrab in Abteilung V 100,-- Euro 
 
(2) Die Gebühr für die Tätigkeit eines Leichenträgers 
 bei der Beerdigung beträgt: 20,-- Euro 
 
(3) Die Gebühr für die Tätigkeit eines Bestattungsordners 
 bei der Beerdigung beträgt: 50,-- Euro 
 

 
§ 7 

 
Sonstige Gebühren 

 
An sonstigen Gebühren werden erhoben: 
 
1. Genehmigung zur Vornahme gewerblicher Arbeiten im Friedhof 20,-- Euro 
2. Benutzung der Aussegnungshalle mit Friedhofskapelle je Sterbefall 100,-- Euro 
3. Beschriftung der Muschelkalkplatte bei Urnennischen 180,-- Euro pro Namen 
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§ 8 
Inkrafttreten 

 
Die Satzung tritt am Tage nach der amtlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gebüh-
rensatzung vom 01. August 2008 außer Kraft. 
 
 
 
 
Gemeinde Rottendorf 
Rottendorf,   
 
 
 
 
 
Rainer Fuchs, 1. Bürgermeister 
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S A T Z U N G 
 

über die gemeindlichen Bestattungseinrichtungen 
 
 

Die Gemeinde Rottendorf erlässt auf Grund der Art. 23 und 24 Abs. 1 Nr. 1 und 2 und Abs. 2 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern folgende 
 
 

S a t z u n g 
 

über die Benutzung der gemeindlichen Bestattungseinrichtungen 
 
 

T E I L  I 
 

ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN 
 
 

§ 1 
 

Gegenstand der Satzung 
 
Die Gemeinde verwaltet und unterhält die erforderlichen Einrichtungen für das Bestattungswesen. 
 
Diesen Einrichtungen dienen: 
 
a) der gemeindeeigene Friedhof, 
b) die gemeindeeigene Aussegnungshalle mit Friedhofskapelle, 
c) das gemeindeeigene Urnenhaus 
d) die Leichentransportmittel, 
e) das Friedhofs- und Bestattungspersonal. 
 
 

§ 2 
 

Benutzungsrecht, Benutzungszwang und Verwaltung 
 

1. Das Recht und die Pflicht zur Benutzung (Inanspruchnahme) der einzelnen Bestattungseinrich-
tungen bestimmt sich nach Maßgabe dieser Satzung. 
 

2. Der Friedhof dient der würdigen Bestattung der verstorbenen Gemeindeeinwohner und, wenn eine 
ordnungsgemäße Beisetzung nicht anderweitig sichergestellt ist, auch der im Gemeindegebiet 
Verstorbenen oder tot Aufgefundenen sowie derjenigen Personen, denen ein Grabnutzungsrecht im 
gemeindlichen Friedhof zusteht. Die Bestattung anderer Personen bedarf der Erlaubnis durch die 
Gemeinde. 

 
3. Der Friedhof, die Aussegnungshalle mit Friedhofskapelle und das Urnenhaus werden von der 

Gemeinde (Friedhofsverwaltung) verwaltet und beaufsichtigt. 
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T E I L  II 
 

FRIEDHOF UND NATUR 
 

§ 3 
Naturschutz 

 
1. Der Friedhof ist ein Ort der Ruhe und des Gedenkens, an dem der Mensch seit je her Harmonie mit 

der Natur sucht. 
 
2. Friedhofs- und Grabpflege im Einklang mit der Natur sind dafür wichtige Voraussetzungen. 
 
3. Eine verstärkte Begrünung des Friedhofes schafft größere Nähe zur Natur und mehr Lebensraum 

für Pflanzen und Tiere. 
 
4. Dem Naturschutz dienen u.a. folgende Bestimmungen: 
 

a) Im Friedhof sind vorrangig nur heimische Pflanzen zu setzen. Exotische Pflanzen sind zu 
vermeiden. 

 
 b) Chemische Dünge- und Pflanzenschutzmittel dürfen auf dem Friedhof grundsätzlich nicht 

verwendet werden. 
 

c) Auf den Einsatz von Torf sollte verzichtet werden. Rindenmulch, -substrate oder Kompost sind 
eine gute Alternative. 

 
 
 

T E I L  III 
 

DIE GRABSTÄTTEN 
 

§ 4 
 

Grabarten 
 

Gräber im Sinne dieser Satzung sind: 
 
a) Einzelgräber (einzelne Grabstellen) 
b) Familiengräber (mehrere Grabstellen) 
c) Urnengräber 
d) Grabkammern 
e)  Urnennischen im Urnenhaus 
 
 

§ 5 
 

Aufteilungspläne 
 

Die Anlage der Grabplätze richtet sich nach dem Friedhofsplan (Belegungsplan) der Gemeinde. In ihm 
sind die einzelnen Grabstätten fortlaufend nummeriert. 
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§ 6 
 

Einzelgräber 
 
1. Wird ein Familiengrab nicht in Anspruch genommen, weist die Gemeinde dem Bestattungspflich-

tigen ein Einzelgrab zu. 
 
2. Einzelgräber werden in der Regel nur für die Dauer der Ruhefrist (§ 28) zur Belegung zur 

Verfügung gestellt. Die Grabplätze werden nach Ablauf der Ruhefrist neu belegt. Auf Antrag kann 
die Gemeinde einer Verlängerung des Benutzungsrechtes zustimmen, wenn der Platzbedarf des 
Friedhofes es zulässt. 

 
3. Innerhalb der Ruhefrist ist die Belegung eines Einzelgrabes mit einer weiteren Leiche nur dann 

zulässig, wenn für die zuerst verstorbene Person eine Tieferlegung auf 2,40 m bzw. 1,88 m in der 
Grabkammer durchgeführt wurde. 

 
 

§ 7 
 

Familiengräber 
 

1. An einem Grabplatz oder an einem Gräberfeld kann ein Benutzungsrecht erworben werden. Ein 
Anspruch auf den Erwerb oder die Verlängerung besteht nicht. Die Zuweisung erfolgt durch die 
Gemeinde. 

 
2. Das Benutzungsrecht wird mindestens auf die Dauer der Ruhefrist (§ 28) verliehen. 
 
3. Jedes Familiengrab besteht aus 2 Grabstellen. Mit Zustimmung der Gemeinde können auch mehr 

Grabstellen zu einem Familiengrab zusammengefasst werden. 
 
4. Für jede Grabstelle ist für die Erstbestattung eine Tieferlegung auf 2,40 m zwingend 

vorgeschrieben. 
 
 

§ 8 
 

Urnengräber und Urnennischen 
 

1. Die Urnenbeisetzung ist der Gemeinde (Friedhofsverwaltung) vorher rechtzeitig anzumelden. Bei 
der Anmeldung sind die standesamtliche Urkunde und die Bescheinigung über die Einäscherung 
vorzulegen. 

 
2. Reine Urnengräber zur unterirdischen Beisetzung sind nur in Abteilung III (Parkfriedhof) und in 

Abteilung V (Urnengrabfeld) zulässig. In diesen Urnengräbern dürfen die Aschenreste mehrerer 
Verstorbener einer Familie (vgl. § 10 Abs. 5 der Satzung) beigesetzt werden, jedoch nicht mehr als 
4 Urnen. 

 
3. In einer Urnennische im Urnenhaus ist die Beisetzung von max. 4 Urnen möglich. 
 
4. Für das Benutzungsrecht an Urnengräber und Urnennischen gelten die gleichen Bestimmungen wie 

für Familiengräber (§ 7), mit Ausnahme des § 7 Abs. 3 und 4. 
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5. Nach Erlöschen des Nutzungsrechts kann die Gemeinde über das Urnengrab verfügen und die 
beigesetzten Urnen entfernen. Hiervon werden die Erwerber oder die Erben oder die Pfleger des 
Grabes rechtzeitig von der Gemeinde benachrichtigt. 

 
 Wird von der Gemeinde über das Urnengrab bzw. die Urnennische verfügt, so ist sie berechtigt, die 

Urne bzw. Asche in der Kaverne im Urnengrabfeld in würdiger Weise zu bestatten. 
 
 

§ 8 a 
 

Grabkammern 
 

1. An einer Grabkammer kann ein Benutzungsrecht erworben werden. Ein Anspruch auf den Erwerb 
oder die Verlängerung besteht nicht. Die Zuweisung erfolgt durch die Gemeinde.  

 
2. In den Bestattungsfeldern, die seitens der Gemeinde nicht mit Grabkammern ausgestattet sind, 

können Grabkammern auf Kosten der Inhaber eines Nutzungsrechtes eingebaut werden, wenn die 
Grabkammern eine unbeschränkte allgemeingültige Zulassung der friedhofsrechtlichen Bestattung 
gemäß Bestattungsgesetz haben und der technische Einbau vorschriftsmäßig erfolgt. Die Grab-
kammer muss nach Rastervorgabe der Gemeinde fachgerecht eingebaut werden und geht nach dem 
Einbau und dem Erlöschen des Nutzungsrechtes an der Grabstelle kostenfrei in das Eigentum der 
Gemeinde über.  

 
3. Das Benutzungsrecht einer Grabkammer wird auf die Dauer der Ruhefrist von 12 Jahren verliehen. 
 
4. In Fällen, in denen die Ruhefrist einer zu bestattenden Leiche oder Urne über die Zeit hinausreicht, 

für die das Recht an der Grabstätte abläuft, sind die Gebühren für die Zeit vom Ablauf des Benut-
zungsrechtes bis zum Ablauf der neuen Ruhefrist im Voraus zu entrichten.  

 
5. Grundsätzlich können in jeder Grabkammer zwei Bestattungen vorgenommen werden. Für die 

Erstbestattung ist eine Tieferlegung auf 1,88 m zwingend vorgeschrieben. 
 
Eine weitere Bestattung ist nur dann zulässig, wenn  
a) eine Ruhefrist der vorangegangenen Bestattungen bereits abgelaufen ist oder 
b) der Umsetzungsprozess einer vorangegangenen Bestattung so weit vorangeschritten ist, dass die 
 verbliebenen Gebeinereste in der Gebeinegrube der Grabkammer würdig abgelegt werden 
 können und keine gesundheitsrechtlichen Bedenken entgegenstehen, frühestens jedoch nach 
 Ablauf von 8 Jahren einer begonnenen Ruhefrist. 

 
 

§ 9 
 

Größe und Tiefe der Gräber 
 

1. Die einzelnen Gräber haben folgende Ausmaße: 
 
 A) Abteilung I (alter Friedhofsteil, südlich des Urnenhauses) 
 
  a) Einzelgräber Länge  2,00 m 
    Breite  1,00 m 

 
  b) Familiengräber Länge 2,00 m 
    Breite 1,80 m 
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  c)  Urnennischen Länge   0,40 m 
   Breite   0,40 m 
   Höhe  0,40 m 

 
 
 B) Abteilung II (nördlich des Urnenhauses) 
 
  a) Einzelgräber Länge 2,30 m 
    Breite  1,00 m 
 
  b) Familiengräber Länge 2,30 m 
    Breite 2,05 m 
 
 
 C) Abteilung III (Parkfriedhof) 
 
  a) Einzelgräber Länge 2,50 m 
    Breite 1,25 m 
 
  b) Familiengräber Länge 2,50 m 
    Breite 2,50 m 
 
  c) Urnengräber Länge 1,25 m 
    Breite 1,25 m 
 
 
 D) Abteilung IV (Grabkammern) 
 
  a) Einzelgräber Länge 2,49 m 
    Breite 1,24 m 
 
 
 E) Abteilung V (Urnengrabfeld) 
 
  a) Urnengräber Länge 1,00 m 

   Breite 1,00 m 
 
 
2. Der Abstand von Grabstelle zu Grabstelle beträgt mindestens 0,40 m. Dies gilt nicht für die 

Grabkammern in Abteilung IV. 
 
3. Die Tiefe des Grabes, gemessen von der Erdoberfläche ab, muss für Erwachsene mindestens  

1,80 m, für Kinder unter 12 Jahren mindestens 1,30 m, für Kinder unter 7 Jahren mindestens  
1,10 m, für Kinder unter 2 Jahren mindestens 0,80 m betragen. 

 Die Tiefe des Grabes bei Tieferlegung (§ 6 Abs. 3, § 7 Abs. 4) beträgt 2,40 m, in den Grabkam-
mern 1,88 m.  
Die Beisetzungstiefe für Urnen beträgt wenigstens 0,80 m. Dies gilt nicht für die Urnennischen und 
die Urnengräber in Abteilung V. 

 
4. Bei Übereinanderbestattungen muss eine Erdschicht auf dem unteren Sarg vorhanden sein, die 

ausreicht, diesen zu verdecken. Dies gilt nicht für die Grabkammern. 
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§ 10 
 

Rechte an Grabstätten 
 

1. Sämtliche Grabstätten bleiben Eigentum der Gemeinde, an ihnen bestehen nur Rechte nach den 
Bestimmungen dieser Satzung. 

 
2. Nach Erlöschen des Benutzungsrechtes kann die Gemeinde (Friedhofsverwaltung) über die 

Grabstätte anderweitig verfügen. Hiervon werden die Erwerber oder die Erben oder die Pfleger 
eines Grabes rechtzeitig von der Gemeinde benachrichtigt. 

3. Das Benutzungsrecht an Grabplätzen wird an einzelne natürliche Personen nach Entrichtung der 
Grabgebühr verliehen, worüber dem Benutzungsberechtigten eine Urkunde ausgestellt wird. 

 
4. Das Grabnutzungsrecht (Absatz 3) wird gegen erneute Zahlung der Grabgebühr verlängert, wenn 

der Benutzungsberechtigte vor Ablauf des Rechts die Verlängerung beantragt und der Platzbedarf 
des Friedhofes es zulässt. 

 
5. Der Benutzungsberechtigte hat das Recht, im Familiengrab bestattet zu werden und Mitglieder 

seiner Familie (Ehegatten, Kinder, Eltern und unverheiratete Geschwister) darin bestatten zu 
lassen. Die Gemeinde kann Ausnahmen zulassen. 

 
 

§ 11 
 

Umschreibung des Benutzungsrechtes 
 

1. Zu Lebzeiten des Benutzungsberechtigten kann die Umschreibung eines Grabbenutzungsrechtes 
der Ehegatte oder ein Abkömmling beanspruchen, wenn der Benutzungsberechtigte zugunsten des 
Ehegatten oder Abkömmlings schriftlich auf das Grabnutzungsrecht verzichtet hat. 

 
2. Nach dem Tode des Benutzungsberechtigten kann derjenige die Umschreibung eines laufenden 

Grabbenutzungsrechtes auf seinen Namen beanspruchen, dem es vom Benutzungsberechtigten in 
einer letztwilligen, rechtsgültigen Verfügung ausdrücklich zugewendet wurde. Leben der Ehegatte 
oder ein Abkömmling des Benutzungsberechtigten, so haben diese aber auf jeden Fall den Vorrang. 

 
3. Liegt keine letztweilige Verfügung vor, erfolgt die Umschreibung auf die in § 10 Abs. 5 bezeich-

neten Personen in der dort angegebenen Reihenfolge. Innerhalb dieser Nachfolge hat das höhere 
Alter das Vorrecht. 

 
4. Über die Umschreibung erhält der neue Grabbenutzungsberechtigte eine Urkunde. 
 
 

§ 12 
 

Verzicht auf Grabbenutzungsrecht 
 

Nach Ablauf der Ruhefrist kann, abgesehen von den Fällen in § 11, auf ein darüber hinaus verliehenes 
Grabbenutzungsrecht mit Einwilligung der Gemeinde verzichtet werden. 
 
 

§ 13 
 

Beschränkung der Rechte an Grabstätten 
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1. Das Benutzungsrecht kann durch die Gemeinde entzogen werden, wenn die Grabstätte aus 

besonderen Gründen an dem Ort nicht mehr belassen werden kann. Das Einverständnis des 
Benutzungsberechtigten ist erforderlich, falls die Ruhefrist des zuletzt in dem Grabe Bestatteten 
noch nicht abgelaufen ist. 

 
2. Bei Entzug des Benutzungsrechtes wird dem Benutzungsberechtigten eine möglichst gleichwertige 

andere Grabstelle auf die Dauer der rechtlichen Nutzungszeit zugewiesen. 
 
 

§ 14 
 

Pflege und Instandhaltung der Gräber 
 

1. Jede Grabstätte ist spätestens sechs Monate nach der Beisetzung bzw. nach der Verleihung des 
Benutzungsrechtes durch den Nutzungsberechtigten nach § 11, würdig herzurichten, gärtnerisch 
anzulegen und in diesem Zustande zu erhalten. Dies gilt nicht für Urnennischen nach § 4 Buchst. e) 
und auch nicht für die Urnengräber in Abteilung V (Urnengrabfeld). 

 
 Grabbeete dürfen nicht höher als 10 cm sein. Die Anlegung von Grabhügeln ist nicht gestattet. 
 
2. Übernimmt für ein Grab niemand die Pflege und Instandhaltung oder entspricht der Zustand des 

Grabplatzes nicht den Vorschriften dieser Satzung, so ist die Gemeinde berechtigt, im Wege der 
Ersatzvornahme (§35) das Grab herrichten zu lassen. Werden hierbei die entstehenden Kosten auf 
ergangene Aufforderung hin nicht ersetzt, so kann das Benutzungsrecht an der Grabstätte ohne 
Anspruch auf Entschädigung sofort oder mit Ablauf der Ruhefrist als erloschen erklärt werden. Die  
Gemeinde ist in diesem Fall berechtigt, den Grabhügel einzuebnen, das Grabmal zu entfernen und 
die Grabstätte nach Ablauf der Ruhefrist anderweitig zu vergeben. 

 
 

§ 15 
 

Pflege und gärtnerische Gestaltung der Gräber 
 

A) Allgemeine Bestimmungen 
 
1. Zur Bepflanzung der Grabstätten (§ 4 Buchst. a) bis d)) sind nur geeignete und vorrangig heimische 

Gewächse zu verwenden, welche die benachbarten Gräber und Anpflanzungen nicht beeinträch-
tigen. 

 
2. Anpflanzungen aller Art neben den Gräbern werden ausschließlich von der Gemeinde ausgeführt. 

In besonderen Fällen können Ausnahmen von der Gemeinde zugelassen werden, wenn benachbarte 
Gräber nicht beeinträchtigt werden. 

 
B) Besondere Bestimmungen für Abteilung III (Parkfriedhof) 
 
1. Eine Einfassung des Grabes und der Pflanzfläche mit Steinen oder Pflanzen ist nicht zulässig. Die 

Verwendung von Trittplatten, Sand und Kies auf den Gräbern ist nicht gestattet. 
 
2. Zur gärtnerischen Anlage und Pflege durch den Nutzungsberechtigten stehen folgende 

Pflanzflächen zur Verfügung: 
 
 a) bei einem Einzelgrab 
  max. 0,60 m, bzw. 0,80 m breit 
  (je nach Wahl des Grabdenkmales; vgl. § 17 Abs. 1) 
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  max. 1,20 m tief, gemessen von der Vorderkante des Grabdenkmales, 
 
 b) bei einem Familiengrab 
 
  max. 1,50 m breit 
  max. 1,20 m tief, gemessen von der Vorderkante des Grabdenkmales, 
 
 c) bei einem Urnengrab 
 
  max. 0,60 m breit 
  max. 0,60 m tief, gemessen von der Grabaußenkante. 
 
3. Die Grabflächen außerhalb der Pflanzflächen nach Abs. 3 sind insbesondere nach Beerdigungen 

von den Nutzungsberechtigten wieder einzusäen. Den Grassamen stellt die Gemeinde, die auch die 
Pflege übernimmt. 

 
C) Besondere Bestimmungen für Abteilung IV (Grabkammern) 
 
1. Außer der Betonumwehrung der Grabkammer (vgl. § 17 Abs. 2 Buchst. D) ist keine weitere 

Einfassung des Grabes und der Pflanzfläche (z. B. mit Steinen oder Pflanzen) zulässig. Die 
Verwendung von Trittplatten, Sand und Kies auf den Gräbern ist nicht gestattet. 

2. Zur gärtnerischen Anlage und Pflege durch den Nutzungsberechtigten stehen folgende 
Pflanzflächen zur Verfügung: 

 
 max. 1,07 m breit 
 max. 1,20 m tief, gemessen von der Vorderkante des Grabdenkmales, 
 
  Bei der Anpflanzung ist besonders darauf zu achten, dass die Filteranlage mit Abdeckung 

nicht verändert oder beschädigt wird! 
 
D) Besondere Bestimmungen für die Urnennischen 
 
1. Bei den Urnennischen ist ein Grabschmuck (Blumen, Pflanzen, Öllichter etc.) grundsätzlich nur auf 

den zugeordneten Edelstahlkonsolen zulässig. 
 
2. Ausnahmsweise darf für einen Zeitraum von 10 Tagen, gerechnet vom Tage der Aussegnung bzw. 

Urnenbeisetzung, Grabschmuck auch auf dem Boden rund um die Urnennische abgestellt werden. 
Hierbei ist darauf zu achten, dass andere Urnennischen nicht verdeckt werden und der Durchgang 
gewährleistet ist.  

 
3. Aus Brandschutzgründen dürfen Öllichter nur in geschlossenen Grablaternen bzw. Grableuchten 

entzündet werden.  
 
E) Besondere Bestimmungen für Abteilung V (Urnengrabfeld) 
 
1. Im Bereich des Urnengrabfeldes ist weder ein Grabschmuck noch eine Anpflanzung und auch 

keine Einfassung oder sonstige Kennzeichnung des Urnengrabes zulässig. 
 

2. Ausnahmsweise darf für einen Zeitraum von 10 Tagen, gerechnet vom Tage der Urnenbeisetzung, 
Grabschmuck im Bereich des Urnengrabes abgestellt werden.  
 

3. Nach Ablauf dieser Zeit darf Grabschmuck (Blumen, Pflanzen, Öllichter etc.) grundsätzlich nur auf 
der befestigten Fläche vor dem Gedenkstein abgestellt werden.  
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§ 16 

 
Erlaubnispflicht für Grabmale und Einfriedungen 

 
1. Die Errichtung von Grabdenkmalen, Einfriedungen, Einfassungen und sonstigen baulichen 

Anlagen oder deren Änderung bedarf – unbeschadet sonstiger Vorschriften - der Erlaubnis der 
Gemeinde. Die Gemeinde ist berechtigt, soweit das zur Wahrung der Rechte anderer notwendig ist 
und der Friedhofszweck es erfordert, Anordnungen zu treffen, die sich auf Werkstoff, Art und 
Größe der Grabdenkmale, Einfriedungen usw. beziehen. 

 
2. Ohne Erlaubnis aufgestellte Grabdenkmale können von der Gemeinde auf Kosten der 

Verpflichteten beseitigt werden (§ 35 der Satzung), wenn sie den sicherheitsrechtlichen 
Anforderungen (§ 17 der Satzung) nicht genügen oder den gestalterischen Merkmalen (§ 18 der 
Satzung) widersprechen. 

 
3. Die Erlaubnis zur Errichtung eines Grabmales ist rechtzeitig vorher bei der Gemeinde 

(Friedhofsverwaltung) zu beantragen. Dem Antrag sind die zur Prüfung des Entwurfes 
erforderlichen Zeichnungen in zweifacher Fertigung beizufügen, und zwar: 

 
 a) Grabmalentwurf einschließlich Grundriss und Seitenansicht mit Maßstab 1:10 mit Angabe des 

Werkstoffes, der Bearbeitungsweise, der Schrift- und Schmuckverteilung, 
 
 b) in besonderen Fällen kann auch eine Schriftzeichnung gefordert werden.  
 
 Aus den Zeichnungen müssen alle Einzelheiten der Anlage ersichtlich sein. 
 
4. Die Erlaubnis kann versagt werden, wenn die Anlage nicht den Vorschriften der §§ 17 und 18 

dieser Satzung entspricht. 
 

5. Firmenbezeichnungen dürfen nur in unauffälliger Weise, möglichst seitlich an den Grabdenkmalen 
angebracht werden. 

 
6. Der Benutzungsberechtigte und die in seinem Auftrag Handelnden haften für jede durch die 

Errichtung von Grabzeichen und Einfassungen entstehende Beschädigung der Grab- und 
Friedhofsanlagen. 

 Der Benutzungsberechtigte ist verantwortlich, dass die erforderlichen Aufräumungsarbeiten nach 
Beendigung der Maßnahme durchgeführt werden. 

 
 

§ 17 
 

Größe der Grabdenkmale und Einfassungen 
 

1. Grabdenkmale dürfen in der Regel folgende Maße nicht überschreiten: 
 
 A) Abteilung I (südlich des Urnenhauses) und 
  Abteilung II (nördlich des Urnenhauses) 
 
  a) Einzelgräber Höhe 1,50 m / Breite 0,90 m 
  b) Familiengräber Höhe 1,50 m / Breite 1,80 m 
    Dicke 0,10 m – 0,20 m 

 c) Urnennischen  
  Im Bereich der Urnennischen sind keine weiteren Grabdenkmale zulässig. 
  Die Urnennische ist mit einer sandgestrahlten Muschelkalkplatte verschlossen.  
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  Die Beschriftung mit Vornamen, Nachnamen, Geburts- und Sterbedatum wird von der 
  Gemeinde in Auftrag gegeben. Zur Auswahl stehen zwei Beschriftungsvarianten: Eine 
  ausgefräste Edelstahlplatte oder Einzelbuchstaben auf einer Fußleiste. 
  Zulässig ist ferner die Anbringung eines religiösen Symbols aus Edelstahl, das oben in der 
  Mitte der Frontplatte angebracht werden muss und die Höhe der Schriftplatte nicht  
  übersteigen darf. 

 
 B) Abteilung III (Parkfriedhof) 
 
  a) Einzelgräber Höhe 1,05 m / Breite 0,80 m 
    Dicke 0,10 m – 0,20 m 
   oder Höhe 1,20 m / Breite 0,60 m 
    Dicke 0,10 m – 0,20 m 
 

  b) Familiengräber Höhe 1,05 m / Breite 1,50 m 
    Dicke 0,12 m – 0,20 m 
 

  c) Urnengräber Höhe 0,60 m / Breite 0,40 m 
    Dicke 0,10 m – 0,20 m 
 
   Sockel sind im Parkfriedhof nicht zulässig. 
 
 C) Abteilung IV (Grabkammern) 
 
  a) von Grab Nr. 1 bis Grab Nr. 54   Höhe 0,90 m / Breite 0,80 m  
   (siehe beil. Belegungsplan)   Dicke 0,10 m – 0,15 m 
 
  b) von Grab Nr. 55 bis Grab Nr. 145   Höhe 1,10 m / Breite 1,00 m 
   (siehe beil. Belegungsplan)   Dicke 0,10 m – 0,15 m 
 
 D) Abteilung V (Urnengrabfeld) 
 
  Im Bereich des Urnengrabfeldes sind keine Grabdenkmale zulässig. 
 
 
2. Grabeinfassungen dürfen folgende Breiten (von Außenkante zur Außenkante gemessen) nicht 

überschreiten: 
 
 A) Abteilung I (südlich des Leichenhauses) 
  a) 1,00 m bei Einzelgräbern 
  b) 1,80 m bei Familiengräbern 
 
 B) Abteilung II (nördlich des Leichenhauses) 
  a) 1,00 m bei Einzelgräbern 
  b) 2,05 m bei Familiengräbern 
 
 C) Abteilung III (Parkfriedhof) 
  Einfassungen sind im Parkfriedhof nicht zulässig (vgl. § 15 B) (1) 

 
 D) Abteilung IV (Grabkammern) 
  Der Pflanzbereich der Grabkammer ist an drei Seiten mit Betonteilen umgeben. Eine weitere 

 Einfassung des Grabes, z. B. mit Pflanzen oder Steinen ist nicht zulässig. 
 
 E) Abteilung V (Urnengrabfeld) 

 Grabeinfassungen sind nicht zulässig. 
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§ 18 

 
Grabmalgestaltung 

 
1. Jedes Grabdenkmal muss für den betreffenden Grabplatz, sowie zur Umgebung passen. 
 
2. Das Grabmal darf den Friedhof nicht verunstalten, insbesondere nach Form, Stoff und Farbe nicht 

aufdringlich, unruhig oder effektheischend wirken. Es dar nicht geeignet sein, Ärgernis zu erregen 
oder den Friedhofsbesucher im Totengedenken zu stören. 

 
3. Inhalt und Art der Inschrift müssen der Würde des Friedhofes entsprechen. Die Schrift muss gut 

verteilt und darf nicht in aufdringlichen Farben gefasst sein. 
 
 

§ 19 
 

Gründung, Erhaltung und Entfernung von Grabdenkmalen 
 

1. Jedes Grabdenkmal muss seiner Größe entsprechend dauerhaft gegründet werden. 
 
2. Der Grabnutzungsberechtigte hat das Grabdenkmal in einem ordnungsgemäßen, verkehrssicheren 

Zustand zu erhalten. Er ist für Schäden verantwortlich, die insbesondere durch Umfallen des 
Grabdenkmals oder Abstürzen von Teilen desselben verursacht werden. Grabdenkmale, die 
umzustürzen drohen oder wesentliche Zeichen oder Zerstörung aufweisen, können nach 
vorangegangener Aufforderung auf Kosten des Verpflichteten entfernt werden, wenn er sich 
weigert, die Wiederherstellung vorzunehmen oder innerhalb der gestellten Frist durchzuführen. 

3. Grabdenkmale, Einfriedungen, Einfassungen und sonstige bauliche Anlagen (§ 16) dürfen vor 
Ablauf der Ruhefrist oder des Benutzungsrechts nur mit Zustimmung der Gemeinde entfernt 
werden. 

 
4. Nach Ablauf der Ruhefrist bzw. des Benutzungsrechts sind die Grabdenkmale zu entfernen. Sie 

gehen, falls sie nicht innerhalb von 3 Monaten nach der schriftlichen Aufforderung der Gemeinde 
entfernt werden, in das Eigentum der Gemeinde über. Sind Benutzungsberechtigte nicht bekannt, 
ergeht die schriftliche Aufforderung durch öffentliche Aufforderung in ortsüblicher Weise. 

5. Künstlerisch oder geschichtlich wertvolle Grabdenkmale, oder solche, die als besondere Eigenart 
der Friedhofs aus früheren Zeiten gelten, unterstehen dem besonderen Schutz der Gemeinde. Die 
Entfernung oder Änderung solcher Grabmale bedarf der Erlaubnis der Gemeinde. 

 
 
 

T E I L  IV  
 

URNENHAUS UND AUSSEGNUNGSHALLE MIT FRIEDHOFSKAPELLE 
 
 

§ 20 
 

Widmungszweck, Benutzung  
 
1. Die Aussegnungshalle dient zur Aufbewahrung der Leichen aller im Gemeindegebiet Verstor-

benen, bis sie bestattet oder überführt werden und zur Aufbewahrung von Aschenresten feuer-
bestatteter Leichen bis zur Beisetzung im Friedhof sowie zur Vornahme von Leichenöffnungen. 
In der Friedhofskapelle finden auf Wunsch der Hinterbliebenen das Requiem bzw. die Abschieds-
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feier oder sonstige Gottesdienste statt. Andere Veranstaltungen können, wenn sie der Würde des 
Friedhofs nicht widersprechen, durch die Gemeinde gestattet werden. 

 
2. Die Toten werden in der Aussegnungshalle bzw. in der Friedhofskapelle aufgebahrt. 
 Eine Aufbahrung der Leichen von Personen, die an einer übertragbaren Krankheit im Sinne des 

Bundesseuchengesetzes erkrankt waren, unterbleibt. 
 
3. Für die Beschaffenheit von Särgen, Sargausstattungen und für die Bekleidung von Leichen gilt  

§ 30 der Verordnung zur Durchführung des Bestattungsgesetzes – BestV – vom 1. März 2001 
(GVBl. S. 92 ber. S. 190). 

 
4. Lichtbildaufnahmen von aufgebahrten Leichen bedürfen der Erlaubnis der Gemeinde und des 

Einverständnisses desjenigen, der die Bestattung in Auftrag gegeben hat. 
 
5. Leichenöffnungen dürfen nur in dem hierfür vorgesehenen Raum der Aussegnungshalle durch 

einen Arzt vorgenommen werden. Sie bedürfen in jedem Falle einer gerichtlichen oder 
behördlichen Anordnung oder einer schriftlichen Einwilligung der nächsten Angehörigen. 

 
6. Das  Urnenhaus dient ausschließlich der Beisetzung von Urnen und der Unterbringung 

verschiedener Materialien und des technischen Geräts.  Ferner ist hier auch eine Toilettenanlage 
untergebracht.  

 
 

§ 21 
 

Benutzungszwang 
 

1. Jede Leiche der im Gemeindegebiet Verstorbenen ist nach Vornahme der ersten Leichenschau 
innerhalb von 6 Stunden nach dem Tode in die Aussegnungshalle zu verbringen. Die Nachtstunden 
von 18.00 bis 6 Uhr zählen dabei nicht mit. 

 
2. Die von einem Ort außerhalb des Gemeindegebietes überführten Leichen sind unverzüglich nach 

Ankunft in die Aussegnungshalle zu verbringen, falls nicht die Bestattung unmittelbar nach der 
Ankunft stattfindet. 

 
3. Ausnahmen können gestattet werden, wenn 
 
 a) der Tod in einer Anstalt (Krankenhaus, Spital u.a.) eingetreten ist und dort ein geeigneter 

Raum für die Aufbewahrung der Leiche vorhanden ist,  
 
 b) die Leiche zum Zwecke der Überführung an einen auswärtigen Bestattungsort zur früheren 

Einsargung freigegeben und innerhalb einer Frist von 8 Stunden überführt wird, 
 
 c) bei privaten Bestattungsunternehmen geeignete Leichenräume vorgehalten werden, die die 

gleichen Anforderungen wie ein gemeindliches Leichenhaus erfüllen (ein entsprechender 
Nachweis kann von der Gemeinde verlangt werden), 

 
 d) in besonderen Ausnahmefällen der notwendige Gesundheitsschutz gewährleistet ist. 
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T E I L  V 
 

LEICHENTRANSPORTMITTEL 
 

§ 22 
 

Leichentransport 
 
Der Transport der Leichen zum Friedhof sowie die Überführung von Leichen in andere Gemeinden 
wird von dem von der Gemeinde beauftragten Bestattungsunternehmen durchgeführt, soweit die 
Angehörigen nicht selbst ein anerkanntes Bestattungs- bzw. Überführungsinstitut beauftragen. 
 
 
 

T E I L  VI 
 

FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSPERSONAL 
 

§ 23 
 

Leichenperson 
 

Die Verrichtung des Reinigens und Umkleidens und die Einsargung von Leichen übernimmt das von 
der Gemeinde beauftragte Bestattungsunternehmen. Die Angehörigen können mit diesen Verrichtun-
gen auch selbst ein anerkanntes Bestattungsinstitut beauftragen. 
 
 

§ 24 
 

Leichenträger 
 

Die Mithilfe bei der Aufbahrung von Leichen und die Mitwirkung bei den Beerdigungsfeierlichkei-
ten wird von dem von der Gemeinde beauftragten Bestattungsunternehmen ausgeführt. Auf Wunsch 
der Angehörigen können auch andere Personen (Angehörige von Vereinen u.ä.) die Tätigkeit als 
Leichenträger übernehmen. 
 
 

§ 25 
 

Leichenbestatter 
 

Der Grabaushub, die Einfüllung des Grabes und die unmittelbare Wahrnehmung der mit dem 
Bestattungsbetrieb verbundenen Aufgaben obliegt grundsätzlich dem von der Gemeinde beauftragten 
Bestattungsunternehmen. 
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T E I L  VII 
 

BESTATTUNGSVORSCHRIFTEN 
 

§ 26 
 

Allgemeines 
 

1. Bestattung im Sinne dieser Satzung ist die Erdbestattung von Leichen oder Leichenteilen, sowie 
die Beisetzung von Aschenurnen. Die Bestattung ist durchgeführt, wenn das Grab eingefüllt bzw. 
die Grabkammer oder Urnennische verschlossen ist.  

 
2. Das Grab muss spätestens 48 Stunden vor Beginn der Bestattung bei der Gemeinde bestellt 

werden. 
 
 

§ 27 
 

Beerdigung 
 

1. Den Zeitpunkt der Bestattung setzt die Gemeinde im Benehmen mit den Hinterbliebenen, dem 
Bestattungsunternehmen und dem zuständigen Pfarramt fest. 

 
2. Eine halbe Stunde vor Beginn der Beerdigung wird der Sarg geschlossen. Nach Beendigung der 

kirchlichen Handlungen wird der Trauerzug unter Führung des Bestattungsunternehmens zum 
Grab geleitet. 

 
 

§ 28 
 

Ruhefrist 
 

Die Ruhefrist bis zur Wiederbelegung beträgt für Verstorbene mit einem Lebensalter über 10 Jahren 
25 Jahre, für Verstorbene mit einem Lebensalter bis zu 10 Jahren 15 Jahre. In den Grabkammern 
beträgt die Ruhefrist 12 Jahre. Die Ruhefrist für Urnen beträgt 8 Jahre.  
 
 

§ 29 
 

Leichenausgrabung und Umbettung 
 

1. Leichenausgrabungen und Umbettungen dürfen nur mit Erlaubnis der Gemeinde von anerkannten 
Bestattungsunternehmen vorgenommen werden. Soweit Ausgrabungen nicht vom Gericht oder 
einer Behörde angeordnet werden, sollen sie nur in den Monaten September mit Mai und zwar 
nur außerhalb der Besuchszeiten erfolgen. Zur Ausgrabung bedarf es eines Antrages des 
Grabnutzungsberechtigten. 

 
2. Jede Leichenausgrabung ist dem Staatl. Gesundheitsamt rechtzeitig mitzuteilen. 
 
3. Angehörige und Zuschauer dürfen der Ausgrabung bzw. der Umbettung nicht beiwohnen. 
 
4. Die Leichen von Personen, die an einer gemeingefährlichen oder übertragbaren Krankheit 

verstorben sind, dürfen nur umgebettet werden, wenn das Gesundheitsamt zugestimmt hat. 
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T E I L  VIII 
 

ORDNUNGSVORSCHRIFTEN 
 

§ 30 
 

Besuchszeiten 
 

1. Der Friedhof ist tagsüber geöffnet. Die Besuchszeiten werden am Eingang zum Friedhof 
angeschlagen. 

 
2. Bei dringendem Bedarf kann das Friedhofspersonal Ausnahmen von der Regelung in Absatz 1 

zulassen. 
 
 

§ 31 
 

Verhalten im Friedhof 
 

1. Jeder Besucher des Friedhofs hat sich ruhig und der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten. 
 
2. Kindern unter 8 Jahren ist das Betreten des Friedhofes nur in Begleitung Erwachsener gestattet. 
 
3. Den Anordnungen des Friedhofspersonales haben die Besucher Folge zu leisten. 
 
 

§ 32 
 

Arbeiten im Friedhof 
 

1. Arbeiten im Friedhof, die gewerbsmäßig vorgenommen werden, bedürfen der Erlaubnis der 
Gemeinde. Diese kann versagt oder wieder entzogen werden, wenn die ordnungsgemäße 
Ausführung nicht gewährleistet ist oder wenn trotz Abmahnung gegen die Friedhofssatzung oder 
Anordnungen der Gemeinde verstoßen wird. 

 
2. Die Erlaubnis ist schriftlich bei der Gemeinde zu beantragen. Wird der Antrag nicht innerhalb 

von 14 Tagen beantwortet, so gilt die Genehmigung als erteilt. Die Frist läuft erst, wenn alle 
Unterlagen vollständig eingereicht wurden. 

 
 Der Antragsteller erhält einen Erlaubnisbescheid, der gleichzeitig als Ausweis für die 

Berechtigung zur Vornahme der Arbeiten gilt. Der Bescheid ist dem Friedhofspersonal auf 
Verlangen vorzuzeigen. 

 
3. An Nachmittagen vor Sonn- und Feiertagen dürfen gewerbliche oder ruhestörende Arbeiten im 

Friedhof nicht vorgenommen werden. Arbeiten zur Durchführung von Bestattungen sind davon 
ausgenommen. 

 
4. Während der Bestattungszeiten ist die Vornahme gewerblicher oder störender Arbeiten in der 

Nähe des Bestattungsortes untersagt. 
 
5. Den zur Vornahme gewerblicher Arbeiten Berechtigten ist, soweit erforderlich, die Benutzung 

der Friedhofswege mit geeigneten Fahrzeugen gestattet. Wege und sonstige Anlagen dürfen dabei 
nicht über das übliche Maß hinaus beansprucht werden. 
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6. Die Arbeitsplätze sind nach Beendigung der Arbeiten wieder in ordnungsgemäßen Zustand zu 

versetzen. 
 
7. Wer unberechtigt gewerbliche Arbeiten ausführt, kann vom Friedhofspersonal aus dem Friedhof 

verwiesen werden. 
 
 

§ 33 
 

Besondere Anordnungen für das Verhalten im Friedhof 
 

Im Friedhof ist verboten: 
 

a) Tiere mitzunehmen, 

b) zu rauchen und zu lärmen, 

c) die Wege mit Fahrzeugen aller Art, insbesondere auch mit Fahrrädern, zu befahren, soweit nicht 

eine besondere Erlaubnis durch die Gemeinde erteilt wird oder gewerbliche Arbeiten im Sinne 

des § 32 Abs. 5 ausgeführt werden, 

d) Waren aller Art, insbesondere Blumen und Kränze feilzuhalten, 

e) Druckschriften ohne Erlaubnis zu verteilen, 

f) gewerbliche oder sonstige Leistungen anzubieten, 

g) Wege, Plätze und Gräber zu verunreinigen, 

h) Gräber oder Grabeinfassungen ohne Erlaubnis der Gemeinde zu betreten, 

i) unpassende Gefäße (z.B. Konservendosen u.ä. Gegenstände) auf Gräbern aufzustellen. 

j) Abfälle außerhalb der vorgesehenen Abfallbehälter und gekennzeichneten Stellplätze abzulagern. 

 
 

§ 34 
 

Abfallvermeidung und Abfallentsorgung 
 

1. Als Grabschmuck und zur Grabpflege ist soweit möglich nur Material zu verwenden, welches 
wieder verwertbar oder kompostierbar oder vollständig verrottbar ist. 

 
2. Abfälle sind in den vorgesehenen Abfallbehältern an den gekennzeichneten Stellplätzen 

abzulagern. 
 
3. Die Abfälle sind nach Restmüll, Grüngut und Wertstoff zu trennen. Sie sind entsprechend der 

Trennhinweise und der Kennzeichnung auf den Abfallbehältern einzulagern. 
 
4. Verwelkte Blumen und verdorrte Kränze sind durch die Grabnutzungsberechtigten von den 

Gräbern zu entfernen und in den vorgesehenen Abfallbehältern einzulagern. 
5. Sollten die Abfallbehälter gefüllt sein, ist unverzüglich die Gemeindeverwaltung zu informieren. 
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Teil IX 

 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

 
§ 35 

 
Gebühren und Kosten 

 
Grab-, Leichenhaus-, Bestattungs- und sonstige Gebühren sind in einer besonderen Satzung geregelt. 
 
 

§ 36 
 

Ersatzvornahme 
 

Wird bei Zuwiderhandlungen gegen Bestimmungen dieser Satzung ein ordnungswidriger Zustand 
verursacht, so kann dieser nach vorheriger Androhung und nach Ablauf der hierbei gesetzten Frist 
anstelle und auf Kosten des Zuwiderhandelnden von der Gemeinde beseitigt werden. 
 
Einer vorherigen Androhung und einer Fristsetzung bedarf es nicht, wenn der Pflichtige nicht sofort 
erreichbar ist oder wenn die sofortige Beseitigung des ordnungswidrigen Zustandes im dringenden 
öffentlichen Interesse geboten ist. 
 
 

§ 37 
 

Haftungsausschluss 
 

Die Gemeinde übernimmt für Beschädigungen, die durch nicht satzungsgemäße Benutzung der 
Friedhofsanlagen entstehen und für Schäden, die durch Beauftragte dritter Personen verursacht 
werden, keine Haftung. 
 
 

§ 38 
 

Zuwiderhandlungen 
 

Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 GO kann mit Geldbuße belegt werden, wer 
 
a) entgegen § 14 Abs. 1 sein Grab nicht innerhalb von 6 Monaten anlegt, bzw. dauernd instand hält, 
 
b) die Bestimmungen des § 15 über die gärtnerische Gestaltung der Gräber nicht beachtet, 
 
c) ohne Erlaubnis der Gemeinde Grabdenkmale, Einfriedungen und Einfassungen und sonstige 

bauliche Anlagen errichtet bzw. errichten lässt, 
 
d) die Gestaltungsvorschriften für Grabdenkmale und Einfriedungen (§§ 17, 18) nicht beachtet, 
 
e) entgegen § 31 die Würde des Friedhofes verletzt oder Anweisungen des Friedhofspersonals nicht 

befolgt, 
 
f) ohne Erlaubnis der Gemeinde gewerbsmäßig Arbeiten im Friedhof ausführt, 
 
g) den Verboten des § 33 zuwiderhandelt. 
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§ 39 

 
Inkrafttreten 

 
Die Satzung tritt am Tage nach der amtlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Satzung über die gemeindlichen Bestattungseinrichtungen vom 01. August 2008 außer Kraft. 
 
 
 
 
 
Gemeinde Rottendorf 
 
Rottendorf,  
 
 
 
 
Rainer Fuchs, 1. Bürgermeister 
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Friedhofsordnung 
 
 
1. Der Friedhof ist ein Ort der Würde, Ruhe und Besinnung. Von allen Besuchern wird erwartet, dass 

sie sich entsprechend verhalten. Den Anordnungen des Friedhofpersonals ist Folge zu leisten. 
 
 
2. Allgemeine Besuchszeiten sind: 
 

Im Sommer (Sommerzeit) von 7.00 Uhr bis 22.00 Uhr und 
im Winter (Winterzeit) von 8.00 Uhr bis 19.00 Uhr. 
 
Bei dringendem Bedarf kann das Friedhofspersonal Ausnahmen von dieser Regelung zulassen. 

 
 
3. Kindern unter 8 Jahren ist das Betreten des Friedhofes nur in Begleitung Erwachsener gestattet. 
 
 
4. Es ist verboten: 
 

 Wege, Plätze und Gräber zu verunreinigen, 
 Tiere mitzubringen, 
 zu rauchen, 
 zu lärmen, 
 das Fahren mit Fahrzeugen aller Art ohne Erlaubnis der Gemeinde, 
 Waren aller Art zu verkaufen, 
 Druckschriften ohne Erlaubnis zu verteilen, 
 gewerbliche oder sonstige Leistungen anzubieten, 
 Gräber, Grabeinfassungen ohne Erlaubnis der Gemeinde zu betreten, 
 unpassende Behälter (z.B. Dosen) auf oder an den Gräbern aufzustellen. 

 
 
5. Zur Abfallvermeidung und –entsorgung ist zu beachten: 
 

 als Grabschmuck und zur Grabpflege ist soweit möglich nur Material zu verwenden, welches 
wieder verwertbar oder kompostierbar oder vollständig verrottbar ist, 

 Abfälle sind in den vorgesehenen Abfallbehältern an den gekennzeichneten Stellplätzen 
abzulagern, 

 die Abfälle sind nach Restmüll, Grüngut und Wertstoff zu trennen. Sie sind entsprechend der 
Trennhinweise und der Kennzeichnung auf den Abfallbehältern einzulagern, 

 verwelkte Blumen und verdorrte Kränze sind durch die Grabnutzungsberechtigten von den 
Gräbern zu entfernen und in den Abfallbehältern einzulagern. 

 
 
6. Für den Naturschutz gelten folgende Bestimmungen: 
 

 es sind vor allem heimische, standortgerechte Pflanzen zu setzen, 
 chemische Dünge- und Pflanzenschutzmittel sind grundsätzlich nicht zu verwenden, 
 auf den Einsatz von Torf sollte verzichtet werden. 
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